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Dieses Tabellenbuch Farbtechnik ergänzt die Fachbuchreihe für Farb-
technik. Das Buch kann sowohl eigenständig, als auch in Verbindung 
mit anderen Lehrwerken in der Aus- und Weiterbildung sowie in der 
beruflichen Praxis als schnelles Nachschlagewerk verwendet werden. 
Es deckt inhaltlich die aktuelle Ausbildungsordnung sowie den aktuel-
len Rahmenlehrplan zum Ausbildungsberuf Maler und Lackierer und 
Malerin und Lackiererin ab.

Durch übersichtliche Konzeption und klare Gliederung der Kapitel und 
Abschnitte ist ein schneller Zugriff zu den Inhalten möglich, ebenso 
über das umfangreiche Sachwortverzeichnis.

Die Autoren verstehen sich nicht nur als Übermittler der Inhalte von 
Normen und Vorschriften, sondern als Vermittler handwerklicher Er-
fahrungen unter Einbindung der Normen und Vorschriften in die Er-
lebniswelt des Malers und Lackierers.  Ergänzende Texte zur Erklärung 
der Tabellen und Formeln in der Sprache der Lernenden erklären und 
erleichtern das Verstehen von Zusammenhängen. Durch begleitende 
Bilder und Grafiken unterstützt dieses Buch den Gedanken der Inklu-
sion, indem es die unterschiedlichen Lernfähigkeiten von Schülern und 
Schülerinnen berücksichtigt.

Das Tabellenbuch ist nach folgenden Schwerpunkten gegliedert: 

Kap. 1 Berufsfeld und Sicherheit

Kap. 2 Beschichtungsstoffe

Kap. 3 Untergründe und ihre Beschichtung

Kap. 4 Verfahrenstechniken

Kap. 5 Besondere Arbeitsbereiche

Kap. 6 Fachmathematik

Kap. 7 Gestaltung

Kap. 8 Naturwissenschaftliche Grundlagen 

Die detaillierte Gliederung zeigt das Inhaltsverzeichnis. Zu jedem Kapi-
tel liegt diese nochmals auf dessen erster Zugriffsseite vor.

Normen und Regelwerke im Buch befinden sich auf dem aktuellen 
Stand. Verbindlich sind jedoch nur die neuesten Ausgaben der Her-
ausgeber.

Frühjahr 2024 Autoren und Verlag
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1.1 Arbeitsfeld des Malers und Lackierers

1.1.1 Bedeutung des Malerberufs

Objektbeispiele, die der Maler und Lackierer beschichtet

Die Beschichtung erfüllt mehrere Aufgaben

Die Aufgaben des Objektes werden verbessert Das Objekt wird geschützt

Der Mensch wird

beeinflusst

Gestaltung

Farbe verschönert unansehn-
liche Untergründe, z. B. durch
die Gestaltung von Fassaden,
Räumen und Arbeitsplätzen.

Hygiene

Fast alle unbehandelten
Untergründe verschmutzen

leicht, sind aber nur mit
Aufwand zu reinigen.

Ein ebener und glatter
Beschichtungsfilm verbessert
die Reinigungsfähigkeit und

somit die Hygiene.

Diese ist besonders wichtig in
Wohnräumen, Bädern und

Küchen sowie Krankenhäusern
und bei Spielgeräten.

Wetter

z. B. Temperaturwechsel, Feuchte
in jeder Form (Wasser, Schnee,

Tau, Nebel), UV-Strahlung

Mechanische Beanspruchung

z. B. Abrieb, Dehnung, Schlag

Chemikalien

z. B. Säuren, Laugen, Lösemittel,
Öle, Treibstoffe

Schädlinge

z. B. Insekten, Pilze, Algenbefall.
Vorbeugend oder bekämpfend

Kennzeichnung

Farbe hebt hervor oder lässt
zurücktreten. Sie hilft unserer
Orientierung, weist auf etwas
hin und warnt vor Gefahren.

Auftragsabwicklung

1. Informieren

• Kundenwünsche erfragen (Termin,
 Preisrahmen, Rechnungsabwicklung)

• Objekt prüfen (+ dokumentieren)

• Kunden beraten

• Auftrag bestätigen

2. Planen

• Mögliche Arbeitswege
 abwägen

• Zeit- und Materialbedarf
 ermitteln

• Kosten ermitteln

3. Entscheiden

• Optimalen Arbeitsweg
 wählen

• Personaleinsatz klären

• Material bestellen

• Termin festlegen

5. Kontrollieren

• Abnahme des Auftrages
 durch den Kunden

• Wahre Kosten und Auf-
 wand mit dem Planungs-
 ergebnis  vergleichen

6. Bewerten

Kontakt zum
Kunden halten

• Nachkalkulation

• Aus Fehlern lernen

• Mitarbeiter loben/tadeln

4. Ausführen

• Arbeitsplatz einrichten und sichern

• Arbeiten ausführen

• Termin einhalten

• Arbeitsplatz aufräumen
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1.1.2 Rechtliche Grundlagen

Rechtliche Grundlagen der Auftragsabwicklung

BGB 
Bürgerliches Gesetzbuch

Vertragsleistungen, die nicht ausdrücklich nach VOB vereinbart werden, unterliegen der 
Rechtsprechung nach BGB (z. B. Gewährleistung wegen Sachmängeln §§ 459 bis 493). 

VOB
Vergabe- und 
 Vertragsordnung für 
 Bauleistungen 

Die VOB besteht aus drei Teilen: 
A: Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen 
B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen 
C:  Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (z. B. DIN-Normen) 

Rechtliche Grundlagen der fachlichen Auftragsausführung 

BFS-Merkblätter
Bundesausschuss für 
 Farbe und Sachwertschutz 

Die technischen Richtlinien beschreiben die fachgerechte Ausführung von Beschichtungs-
arbeiten und sind somit eine wichtige Orientierungshilfe für Maler, Planer und Archi-
tekten. 

DIN 
Deutsches Institut für 
Normung 

Ursprünglich deutsche Normvorschriften, z. B. DIN 18363 VOB/C für Malerarbeiten. Die 
deutsche Sprachfassung einer europäischen Norm wird als DIN-EN-Norm bezeichnet. 

EN 
Europäische Norm 

Auf europäischer Ebene nach einem festgelegten Normungsprozess erlassene Norm, die 
auf nationaler Ebene übernommen werden muss. 

ISO 
International Organiza-
tion for Standardization 

ISO = deutsch: Internationale Organisation für Normung
Auf internationalem Standard basierende Normen, die auch auf europäischer und na-
tionaler Ebene übernommen werden und als DIN-EN-ISO-Normen bezeichnet werden. 

Vorschriften der Werk-
stoffhersteller ( Technische 
Merkblätter)

Herstellerfirmen geben Informationen zur Verarbeitung ihrer Werkstoffe, die vom Ver-
arbeiter einzuhalten sind, da ansonsten Gewährleistungsansprüche nicht berücksichtigt 
werden können.

Rechtliche Grundlagen der Ausbildung 

HwO
Handwerksordnung

Sie beinhaltet die Ausübung des Handwerks, die Berufsbildung, Aussagen zu Meisterbrief 
und Meistertitel, Organisation des Handwerks sowie Bußgeld-, Übergangs- und Schluss-
vorschriften.

BBiG 
Berufsbildungsgesetz

Es regelt die Berufsausbildung im dualen System (Ausbildung in Betrieb und Schule), die 
Maßnahmen zur Vorbereitung auf den Beruf, die Fortbildung und die berufliche Um-
schulung.

Ausbildungsordnung In der Ausbildungsordnung sind die Dauer der Ausbildung, der Ausbildungsberuf, die 
Ausbildungsinhalte (Ausbildungsrahmenplan) sowie die Prüfungsanforderungen festge-
legt.

Prüfungsordnung In der Prüfungsordnung sind die Prüfungsteile (Praxis, Theorie), der zeitliche Prüfungs-
rahmen, der Prüfungsablauf und die Gewichtung der Prüfungsanteile zur Bewertung ver-
bindlich vorgeschrieben.

Rahmenlehrplan Dieser umfasst die schulischen Inhalte, die bezogen auf die Handlungssituation in der 
betrieblichen Praxis umgesetzt werden müssen.

Rechtliche Grundlagen für das Arbeitsverhältnis 

Tarifrecht Tarifverträge regeln das Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Der 
Lohntarifvertrag regelt die Bezahlung, der Manteltarifvertrag die sozialen Bedingungen 
(z. B. Urlaub. Arbeitszeit u. a.). 

Vorschriften zur 
 Un fallverhütung

Die Einhaltung des Tech. Arbeitsschutzes wird von der Berufsgenossenschaft überwacht.

Technischer Arbeitsschutz:

• Gewerbeordnung

• Arbeitsschutzgesetz/Arbeitssicherheitsgesetz

• Maschinenschutzgesetz

• Geräte- und Produktionssicherheitsgesetz

• Arbeitsstättenverordnung

• Unfallverhütungsvorschriften

• Gefahrstoffverordnung

Sozialer Arbeitsschutz:

• Jugendarbeitsschutzgesetz

• Mutterschutzgesetz

• Schwerbehindertengesetz

• Arbeitszeitgesetz

• Bundesurlaubsgesetz

• Ladenschlussgesetz
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BFS-Merkblätter

BFS-Merkblätter beschreiben die anerkannten Regeln der Technik und erforderlichenfalls den Stand der Technik für 
unterschiedliche Leistungsbereiche des Maler- und Lackiererhandwerks.
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz.

 1 – Beschichtung / Instandhaltung von Betonaußenflächen (2022) 
 2 – Imprägnierungen und Beschichtungen auf Kalksandstein-Sichtmauerwerk (2003) 
 3 –  Beschichtungen für Balkone, Loggien und Laubengänge sowie vergleichbar genutzte Flächen aus Beton mit oder 

ohne Estrich (2022) 
 4 – Zinkstaubbeschichtungen (2019) 
 5 – Beschichtungen auf Zink und verzinktem Stahl (2009) 
 6 – Beschichtungen auf Bauteilen aus Aluminium (2016) 
 7 – Prüfrichtlinien für Wandbekleidungen vor, bei und nach der Verarbeitung (2013) 
 8 – Innenbeschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Betonflächen (2010) 
 9 – Beschichtungen auf mineralischen und pastösen Außenputzen (2019) 
10 – Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Innenputz (2012) 
11 – Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Porenbeton (2016) 
12 – Oberflächenbehandlung von Gipsplatten (Gipskartonplatten) und Gipsfaserplatten (2007) 
13 – Beschichtungen auf Ziegel-Sichtmauerwerk (2000) 
14 – Beschichtung von Platten aus Faserzement und Asbestzement (2000)
15 – Brandschutzbeschichtungen auf Holz, Holzwerkstoffen und Stahlbauteilen (2009)
16 – Technische Richtlinien für Tapezier- und Spannarbeiten innen (2013) 
17 – Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf massiven Gips-Wandbauplatten (2016) 
18 – Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich (2022) 
19 – Risse in Außenputzen; Beschichtung und Armierung (1997) 
19.1 –  Risse in unverputztem und verputztem Mauerwerk, in Gipskartonplatten und ähnlichen Stoffen auf Unterkons-

truktionen; Ursachen und Bearbeitungsmöglichkeiten (1991) 
20 –  Baustellenübliche Prüfungen zur Beurteilung des Untergrundes für Beschichtungs- und Tapezierarbeiten (2016) 
20.1 – Beurteilung des Untergrundes für Putzarbeiten, Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden (1991) 
21 –  Technische Richtlinien für die Planung und Verarbeitung von Wärmedämm-Verbundsystemen (2012) 
22 – Beschichtungen auf Kunststoff im Hochbau (1998) 
23 – Technische Richtlinien für das Abdichten von Fugen im Hochbau und von Verglasungen (2005) 
24 – Beschichtungen auf pulverlackierten Bauteilen (2000) 
25 – Richtlinien zur Beurteilung von Farbübereinstimmungen und Farbabweichungen (2003) 
26 – Farbveränderung von Beschichtungen im Außenbereich (2007) 

1.1.3 Arbeitsplatz

Malerbetrieb

 – Niederlassungsverbot in Wohn- und Mischgebieten für störende Handwerksbetriebe (Lärm, Staub, Geruch).
 – Die Vorschriften des Arbeits- und Umweltschutzes sind einzuhalten. Umfassende Auskunft erhält man über das 
örtliche Bauamt und den Landesinnungsverband.

Büro und Kundenempfang

 – Es kann ein Raum reichen. 
 – Besser ist ein Büro für die Firmenleitung + Räumlichkeit für Kundenempfang und -beratung.

Werkstatt

 – Hier ist schnelles und vor allem sauberes Arbeiten möglich.
 – Bereitstellungsort für alles, was auf der aktuellen Baustelle benötigt wird.
 – Der Werkstattraum braucht einen Nassbereich mit Abfluss, eine Mischbank in Fensternähe und Abstellmöglich-
keiten für beschichtete Objekte.

 – In der Werkstatt ist Ordnung oberstes Gebot.
 – Der Zugang sollte ebenerdig möglich sein.
 – Eine Teilung der Werkstatt in einen Bereich für Schmutzarbeiten und einen Bereich für saubere Arbeiten kann sinn-
voll sein.

Sozial- und Sanitärbereich

 – Mitarbeiter brauchen Raum zum Umziehen und Waschen, zum Essen und Ausruhen sowie zum Deponieren persön-
licher Wertsachen.
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Lager

 – Lagerräume müssen auf kurzem Wege erreichbar sein.
 – Vorschriften des Arbeits- und Umweltschutzes einhalten, z. B. Fluchtwege, Brandschutz, Waschanlage mit Abschei-
dung, ausliegende Betriebsanweisung.

 – Aufbewahrungsort für Werkstoffe und Geräte, die gerade nicht gebraucht werden oder die als Vorrat zur Verfügung 
stehen sollen.

 – Ordnungssysteme im Lager:
• Nach Material- und Gerätegruppe
• Nach Kundenauftrag

• Nach Dringlichkeit
• Nach Verwechslungsrisiko

 – Lagerung ohne System und Ordnung führt zu Verwechslungen und erhöhter Unfallgefahr.

Außenlager

 – Auch hier gelten die Regeln der Lagerhaltung.
 – In überdachten Bereichen lagern Dinge, die nicht direkt dem Wetter ausgesetzt werden sollen.

Arbeiten auf der Baustelle

 – Immer Ordnung halten
 – Gesetzliche Vorschriften einhalten (Warnhinweise, Lagerung)
 – Immer alle Arbeitsmittel so lagern, dass Unbefugte und Kinder keinen Zugriff haben. Auf größeren Baustellen einen 
abschließbaren Raum einrichten, auch um Diebstahl zu verhindern.

 – Arbeiten an Gehwegen absichern. Stromführende Freileitungen vom Stromlieferanten absichern lassen. Darüber 
hinaus ist ein Abstand von 3 m einzuhalten.

 – An Gerüsten ist nach Feierabend das unbefugte Aufsteigen zu verhindern (z. B. Leiter entfernen, Brett auf die Leiter 
binden).

 – Abfälle sind mitzunehmen und fachgerecht zu entsorgen.

P PPP

Empfangsbereich, 
Auftragsannahme

Sanitärbereich

Büro

Sozialraum

Waschraum

Farblager

Heizung, Druckluft

Flur

Werkstatt

Beschichtung und Lackierung

Vorbereitung und Bereitstellung

Schmutzarbeiten

Außenlager (Gerüste, Geräteteile)

Tor

Müll

Gehweg und Straße
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1.2 Arbeits- und Umweltschutz

1.2.1 Umweltschutz

Ökologische Kompetenz des Fachmanns führt zu Einsparung von –

• Bei der Beratung der Kunden

• Bei fachkundiger Ausführung umweltfreundlicher Be-
schichtungen

• Bei Maßnahmen zur Einsparung von Energie

• Als fortschrittlicher Betrieb mit umfassendem Umwelt-
konzept

• Energiekosten

• Wasser- und Abwassergebühren

• Reinigungsmitteln

• Materialverbrauch

• Abfallgebühren und Entsorgung

Ökologie, Ökonomie

Ökologie: Diese Wissenschaft erforscht die Wechselbe-
ziehungen zwischen Lebewesen (Menschen, Tiere, Pflan-
zen) und ihrem Lebensraum (Natur, unsere Erde, Klima) = 
den Haushalt der Natur. Das Zusammenspiel aller Fakto-
ren nennt man Ökosystem.

Ökonomie: Diese Wissenschaft erforscht wirtschaftliches 
Handeln, d. h. wie die zur Verfügung stehenden Mittel, 
z. B. Rohstoffe, Geld u. a., möglichst sinnvoll, rationell und 
ertragreich verwendet werden können.

Stickstoffdioxid (NO
2
)

Wasserdampf (H
2
O)

Kohlenstoffdioxid (CO
2
)

Schwefeldioxid (SO
2
)

Luftströmung

Abgase

Emission

saurer Regen

Imission

Gesetzliche Grundlagen

 – Bundesimmissionsschutzgesetz (BimSchG)

 – Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)

 – Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

 – Chemikaliengesetz (ChemG)

 – Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Emission und Immission

Emission: Ausstoß von Schadstoffen aus Anlagen oder durch technische Vorgänge.

Immission: Einwirkung von Schadstoffen auf lebende Organismen oder Gegenstände.

Verursacherprinzip und Nachhaltigkeit

Verursacherprinzip Nachhaltigkeit

Wer Umweltbelastungen oder Umweltschäden ver-
ursacht, hat die Kosten für deren Vermeidung bzw. 

Beseitigung zu tragen.

Die Natur muss dauerhaft intakt gehalten werden. 
Zustand und Wert des Naturvermögens sollen an die 

kommenden Generationen so übergeben werden, wie sie 
von den Eltern übernommen wurden.

Umweltbelastung durch Maler und Lackierer und mögliche Maßnahmen

Lärm • Beim Gerätekauf auf den Lärmpegel achten

• Gehörschutz tragen

• Rücksicht nehmen auf Anwohner (Ort, 
 Tageszeit)

Staub • Atemschutzmaske verwenden

• Gefährliche Stäube nicht kehren,  sondern 
absaugen

• Staub an der Quelle absaugen und über Filter 
reinigen, z. B. im Staubsauger mit Taschenfiltern

Dämpfe • Atemschutzmaske verwenden • Dämpfe an der Quelle absaugen und über 
Aktivkohlefilter reinigen

Abwasser • Einsatz von Reinigungsanlagen zur Wasser-
reinigung

• Trockenschliff statt Nassschliff

Abfall • Abfälle möglichst vermeiden • Sonderabfälle sind vorschriftsmäßig zu 
 entsorgen
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1.2.2 Wasserreinhaltung

Wasserkreislauf Umweltschützende Fassadenreinigung

Wasser-
dampf-

kondensation

Wasser-
dampf-

sättigung Niederschlag

Kläranlage

Wohn-
stätten

Industrie
See

P�anzen

Grund-
wasser-
spiegel

Wasser-
versorgung

Grundwasser
Abwasser

Meer

Fluß
(Vor�uter)

Wasser-
dampf

Ober-
�ächen-
wasser

Recycling-
wasser-
Zufuhr

Abwasser-Vorbe-
handlungsanlage

Sammel-
behälter

Brauchwasser-
Ringsystem

Hoch-
druck-
reiniger

Wasser-
fang

Wandan-
schluss-
folie

Tauchpumpe

Fest-
stoff-
fang

Gerüstschutz-
plane

Wasser in Beschichtungsstoffen

Das Wasser in Dispersionen verdunstet und kehrt in den Wasserkreislauf zurück.

Reinigen von Werkzeugen und Geräten

Kläranlagen können mit Malerfarbwasser leicht überlastet werden. Darum verfügt eine gut geführte Malerwerkstatt 
zur Wasservorreinigung über eine Absetzanlage unter dem Auswaschbecken. Der Farbschlamm ist regelmäßig zu 
entsorgen.

Großer Schaden an der Umwelt entsteht, wenn Maler Reinigungswasser in die Straßenkanalisation leiten. Das Wasser 
gelangt nicht in die Kläranlage, sondern direkt in die Natur. Eine Anzeige hat eine hohe Geldstrafe zur Folge. 

Immer müssen Maler Säuren, Laugen, flüssige Farbreste, Löse- und Verdünnungsmittel, Abbeizmittel und andere 
gesundheitsschädliche Stoffe vorschriftsmäßig entsorgen. Die Stadtverwaltung gibt Auskunft.

Reinigen von Untergründen (Hochdruckreinigung)

Bei der Fassadenreinigung ab üblicherweise 300 m2 muss das Schmutzwasser aufgefangen werden, je nach Regelung 
der Stadtverwaltung. Wird nur mit reinem Wasser gereinigt, so reicht ein wirksames Absetzbecken, um Farbreste etc, 
zu entfernen, bevor das Wasser über die Schmutzwasserkanalisation ins Klärwerk geleitet wird.

Die Einleitungen von Schmutzwasser in öffentliche Abwasseranlagen ist genehmigungspflichtig.

Erfolgt die Fassadenreinigung mit Wasser und chemischen Zusätzen, so muss das Schmutzwasser mit behördlich zu-
gelassenen Abwasservorbehandlungsanlagen gereinigt werden. 

Ungereinigtes Wasser, auch ohne chemische Zusätze, darf auf keinen Fall in unbefestigten Boden versickern oder in 
die Umwelt gelangen. Im Handel gibt es Folien, Rinnen und Absetzbecken für diese Zwecke. 

1.2.3 Umweltschutz bei Lackierarbeiten

• Einsatz von lösemittelreduzierten Lacken mit hohem Festkörper (z. B. HighSolid-Lack).

• Einsatz von „Wasserlacken“ ohne Lösemittel auf Dispersionsbasis.

• Wahl eines Applikationsverfahrens, bei dem weniger Lack gebraucht wird oder wenig Overspray entsteht.

• Behälter mit Lacken nicht offen stehen lassen.

• Wärme senkt die Viskosität, somit den nötigen Verdünnungsanteil. 

• Nicht zu viel Zweikomponenten-Lack ansetzen.

• Objekte nicht überbeschichten.

• Umgebung abdecken, besonders Pflanzen.

• Gebinde und Lackreste mit in den Betrieb nehmen und dort fachgerecht entsorgen.

• Lösemittel zur Reinigung sammeln.
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1.2.4 Umgang mit Abfällen im Betrieb

Maler und Lackierer handeln in folgender Reihenfolge

Abfall ist

zum
Beispiel

zu vermeiden
um die Ressourcen zu schonen

wenn nicht möglich
zu verwerten
durch Sammeln und Recycling

wenn nicht möglich
zu beseitigen
nach Entsorgungskonzept

• Verzicht auf unnötiges Abkleben

• Beschichtungsstoffe aufbrauchen

• Werkstoffe sammeln, sortieren,
 weitergeben

• Sammelstoffe wieder einsetzen
 (Lösemittel)

• Farbreste eintrocknen lassen

• Rücknahme und Wiederverwertung
 durch Hersteller

Abfallentsorgung

Informationen zur regionalen Abfallentsorgung können bei der Stadtverwaltung eingeholt werden. Gewerbeabfälle 
sind getrennt zu sammeln:

• Wertstoffe. Entleerte und ausgetrocknete Gebinde, Holz und Metall können nach Wiederaufbereitung (Recycling) 
wieder verwendet werden.

• Überwachungsbedürftige Gewerbeabfälle. Diese werden gesammelt und durch Verbrennung zur Energiegewin-
nung verwendet. Unbrennbare Stoffe müssen auf Deponien gelagert werden, z. B. hart gewordene Pinsel, Rollen 
etc., eingetrocknete Farben oder mit Zement oder Sägemehl eingedickte Farbreste.

• Besonders überwachungsbedürftige Gewerbeabfälle (früher: Sonderabfälle). Diese Stoffe dürfen weder in die Müll-
tonne noch in die Kanalisation gelangen, z. B. flüssige Lackreste, Kleber, Holzschutzmittel, Chemikalienrest oder 
teilentleerte Spraydosen. Diese Abfälle dürfen nur von autorisierten Entsorgungsunternehmen befördert, gelagert, 
behandelt, verbrannt oder auf Deponien gelagert werden.

Bei der Weitergabe von Abfällen muss sich der Unternehmer einen Entsorgungsnachweis ausstellen lassen.

Einordnung der Abfälle nach dem Europäischen Abfallkatalog (EAK). Beispiele:

Abfall-
schlüssel

Bezeichnung nach EAK Beispiele

080111* Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel 
oder andere gefährliche Stoffe enthalten

Nicht ausgehärtete Altlacke und Altfarben oder 
sonst schadstoffhaltig (z. B. Schwermetallpigmen-
te)

080112 Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 080111 fallen

Ausgehärtete Altlacke und Altfarben, schadstoff-
frei

080117* Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung, die 
organische Lösemittel oder andere gefährliche 
Stoffe enthalten

Beschichtungsstoffabfälle vom Abbeizen, Strahlen 
oder Schleifen, lösemittel- oder sonst schadstoff-
haltig

080118 Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung, mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 080117 fallen

Beschichtungsstoffabfälle vom Abbeizen, Strah-
len oder Schleifen, vollständig ausgetrocknet und 
schadstofffrei

150202* Aufsaug- und Filtermaterialien, Schutzkleidung, 
die durch gefährliche Stoffe verunreinigt ist

Schutzkleidung, Atemschutzmasken und Wisch-
tücher, die bei der Schadstoffsanierung (z. B. PCB- 
oder Asbestsanierung) getragen bzw. benutzt 
wurden

200101 Papier und Pappe Abgelöste Tapeten, Tapetenreste, Abdeckpapier 
ohne schädliche Anhaftungen
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1.2.5 Gefahren bei Malerarbeiten

Mangelhafte Sicherheits-
vorrichtungen und  -Vorkehrungen

Chemische und physikalische 
 Einwirkungen

Hohe körperliche Belastung

•  Sicherheitseinrichtungen fehlen 
oder sind außer Betrieb gesetzt

•  Persönliche Schutzausrüstung fehlt

•  Maschinen und Anlagen entspre-
chen nicht den Sicherheitsvor-
schriften

•  Einatmen von Dämpfen und ge-
sundheitsschädlichen Stoffen

•  Lärm

•  Vibrationen, z. B. durch Schleif-
arbeiten

•   Elektrischer Strom

• Ungünstige Körperhaltung beim 
Arbeiten

• Heben von schweren Lasten

• Vorzeitige körperliche und geistige 
Ermüdung bei der Arbeit

• Überforderung des Mitarbeiters

Beschichtungsstoffe

Bindemittel Lösemittel Pigmente Zusatzstoffe

• Beim Ansetzen von 2K-Lacken 
bestehen Gefahren. Der gifti-
ge Härter, Isocyanat bei PUR-, 
EP- und Acryllack, dringt durch 
die Haut in den Körper ein oder 
wird beim Verarbeiten einge-
atmet. Gleiches gilt für die or-
ganischen Peroxide des Polyes-
ters, die zusätzlich stark ätzend 
wirken.

•  Bindemittel gelangt beim Sprit-
zen in feinster Tröpfchenform 
in die Lunge und verklebt sie.

Liegt der Beschichtungsstoff aus-
gehärtet vor, so gehen vom Bin-
demittel keine Gefahren aus. 

Kein organisches Löse-
mittel ist gesundheits-
neutral. Besonders die 
Lösemittel auf Benzol-
basis, die aromatischen 
Kohlenwasserstoffe, kurz 
Aromaten genannt, sind 
sehr gesundheitsschäd-
lich bzw. krebserregend 
oder potenzschädigend. 
In Lacken werden oft 
Aromaten eingesetzt, 
z. B. Toluol oder Xylol.

Unter den Pigmenten 
gibt es Zink-, Blei-, Chro-
mat- und andere Schwer-
metallverbindungen, die 
gesundheitsschädlich bzw. 
krebserregend oder po-
tenzschädigend sind. Heu-
te sind die giftigsten Pig-
mente verboten. Werden 
jedoch alte Lackschichten 
geschliffen, so werden die-
se Stoffe freigesetzt und 
ohne Atemschutz einge-
atmet. Als Feinstaub ge-
langen sie dann über die 
Lunge ins Blut.

Zu den Zusatzstoffen, 
auch Additive genannt, 
zählen Weichmacher, 
Lichtschutzmittel, u. a. 
Diese können auch in 
kleinen Anteilen Allergi-
kern und Personen mit 
Neigung zu Erkrankun-
gen der Atemwege Pro-
bleme bereiten.

1.2.6 Arbeitsschutz

Arbeitsschutzgesetze

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 
setzt die europäische Rahmenricht-
linie Arbeitsschutz 89/391/EWG in 
deutsches Recht um.

Es bietet nahezu allen Beschäftigten 
im Rahmen ihrer Beschäftigung bzw. 
ihrer Arbeit Schutz und Gesundheit. 

Unter dem Arbeitsschutzgesetz gibt 
es weitere Verordnungen, Anordnun-
gen und Arbeitsschutzgesetze.

Grundgesetz

Gesetze wie insbesondere ArbSchG, §618 BGB, TVG, SGB VII

Unfallverhütungs-
vorschriften (UVV)

Regeln und Grund-
sätze der UV-Träger

(BGR, BGG)

Informationen der
UV-Träger

(BGI, GUV-I)

Unfallver-
sicherungsträger

Tarifpartner/Private
Organisationen

Bund und Länder

Normen
(DIN, EN, ISO)

Tarifverträge (TV)

Technische Regeln
(ZRGS, TRBS, ASR,

TRBA)

Handlungshilfen
Handlungshilfen
der Länder (LV)

Staatliche Verord-
nungen (z. B. Gefahr-

stoffverordnung)
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Allgemeines Ziel ist es, den Schritt von der Überwachung und Genehmigung hin zur Meldepflicht aufgrund von 
Gesetzes- und Regelinhalten zu erreichen. In Zukunft tragen folglich die Betreiber von Einrichtungen (sprich Betriebs-
inhaber) mehr Risiko und Kosten bei Unfällen.

REACH

2006 wurde von Rat und Parlament der Europäischen Union die Chemikalienverordnung REACH (Registration, Eva-
luation and Restriction of Chemicals) verabschiedet. Sie trat 2007 in Kraft. Zum ersten Mal betrifft eine Chemika-
lienverordnung nicht nur die Industrie, die chemische Produkte herstellt, sondern alle Unternehmen, die chemische 
Substanzen oder Zubereitungen verwenden.

GefStoffV, ChemG

Die Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Gefahrstoffverordnung, GefStoffV) und das Chemikaliengesetz 
(ChemG) regeln umfassend die Schutzmaßnahmen für Beschäftigte bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen.

Die Gefahrstoffverordnung gilt für Unternehmen, die mit gefährlichen Stoffen nach § 2 GefstoffV umgehen, diese zu-
bereiten, lagern oder in den Verkehr bringen. Es werden zum Schutz der Arbeitnehmer allgemeine Umgangsvorschrif-
ten festgelegt, die sowohl vom Arbeitgeber als auch vom Arbeitnehmer zu beachten sind. REACH ist die unmittelbar 
gültige und übergeordnete Verordnung.

GHS

Das „Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals“, in Deutsch: Global harmonisiertes 
System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (GHS) umfasst physikalische, gesundheitliche und um-
weltrelevante Gefahren und bietet eine vereinheitlichte Gefahreninformation für verschiedene Zielgruppen. 

VOC

In dieser Verordnung geht es um den Schutz vor Volatile Organic Compounds (VOC). Dies bezeichnet alle organi-
schen Lösemittel, die als reines Lösemittel, in Verdünnungen oder in Lacken Gesundheit und Umwelt schädigen. Über 
einen Stufenplan wurden bisher Grenzwerte immer weiter heruntergesetzt.

TRGS

Die Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) sind Regeln, keine Gesetze. Werden diese Empfehlungen eingehal-
ten, ist in der Regel davon auszugehen, dass die Anlage dem Stand der Technik entspricht. Im Fall eines Unfalls kann 
der Arbeitgeber nachweisen, dass ihm keine Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist.

Die TRGS werden vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) veröffentlicht. In der TRGS sind Arbeits-
platzgrenzwerte (AGW) festgelegt, bei welcher Konzentration eines Stoffes akute oder chronische schädliche Auswir-
kungen auf die Gesundheit im Allgemeinen am Arbeitsplatz nicht zu erwarten sind (§ 3 Abs. 6 GefStoffV).

BetrSichV

Die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) gilt seit 2003. Sie regelt in Deutschland die Bereitstellung von Arbeits-
mitteln durch den Arbeitgeber, die Benutzung von Arbeitsmitteln durch die Beschäftigten bei der Arbeit sowie den 
Betrieb von überwachungsbedürftigen Anlagen. 

BGV, UVV

Die Unfallverhütungsvorschriften (früher UVV, heute BGV) sind Verordnungen und haben damit Gesetzescharakter. 
Sie werden von den Berufsgenossenschaften (BG), dem Träger der gesetzlichen Unfallversicherung, erlassen. Dazu 
erscheinen zahlreiche Merkblätter und Vorschriften. 

Der Unternehmer muss entsprechend § 12 Abs. 2 Arbeitsschutzgesetz auf alle Gefahren bei den Arbeiten in verständ-
licher Weise hinweisen, erforderlichenfalls wiederholt, mindestens jährlich. 

Die Berufsgenossenschaften beraten den Unternehmer und überwachen die Einhaltung und Umsetzung der Vor-
schriften durch Aufsichtspersonen, die mit hoheitlichen Befugnissen ausgestattet sind. Die von den Aufsichtspersonen 
angeordneten Maßnahmen, z. B. die Stilllegung einer sicherheitswidrig betriebenen Maschine, können notfalls mit 
Zwangsmitteln durchgesetzt werden.
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1.2.7 Gefährdungsbeurteilung

• Die Erstellung durch den Arbeitgeber ist nach 
dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) vorge-
schrieben.

• Der Unternehmer (oder in seinem Namen eine 
beauftragte fachkundige Person) ermittelt alle 
möglichen Gefährdungen im betrieblichen Ge-
schehen, beurteilt sie, legt Arbeitsschutzmaß-
nahmen dazu fest und überprüft sie auf ihre 
Wirksamkeit.

• Besondere Personengruppen sind zu berück-
sichtigen, wie Jugendliche, werdende Mütter, 
Praktikanten, Beschäftigte ohne ausreichende 
Deutschkenntnisse. 

• Jeder Mitarbeiter erhält die Dokumentation der 
Gefährdungsbeurteilung.

• Die Gefährdungsbeurteilung wird laufend über-
prüft und angepasst. Diese Dokumentation ist 
die Grundlage des betrieblichen Arbeits- und 
Umweltschutzes.

Ziel:

Sicheres und

gesundheits-

gerechtes

Arbeiten

Festlegen und Abgrenzen der
Arbeitsbereiche und Tätigkeiten

Wirksamkeit
der Schutz-
maßnahmen
überprüfen
ggf. anpassen

Wirksamkeit
der Schutz
maßnahmen
überprüfen,
ggf. anpassen

Geeignete Schutzmaßnahmen
auswählen und festsetzen

Gefährdungen
beurteilen und
Risiken be-
werten

Festgelegte
Maßnahmen
umsetzen/
durchsetzen

➀

➁

➃

➅

➂➄

Ablauf
Arbeitsbereich 

Werkstatt
Arbeitsbereich 

Lager
Arbeitsbereich 

Baustelle
Arbeitsbereich 

Büro/Verwaltung

Verantwortliche 
einsetzen

Maier Lütten Magath Schulze

Tätigkeiten 
 erfassen

Werkstoffe bereitstellen 
Arbeitsplatz einrichten 
Beschichtungsarbeiten 
Schleifarbeiten u. a.

Lacke mischen 
Lacke abfüllen 
Lösemittel ab-
füllen u. a.

Arbeitsplatz einrichten 
Arbeiten auf Leitern 
und Gerüsten u. a. 

Arbeiten am 
Schreibtisch 
Akten lagern u. a.

Gefährdungen 
 ermitteln

Mechanische Gefährdung (schweres Gerät, herunterfallende Gegenstände ...) 
Gefährdung durch Stoffe (Lösemittel, wasserverdünnbare Lacke ...) 

Elektrische Gefährdung (elektrische Geräte, Entfernen von Lampen, Schaltern ...) 
Belastung bei der Arbeit (anstrengend, gefährlich, konzentriert ...) 

Arbeitsbedingungen (Lärm, Dämpfe, Licht)

Gefährdungen 
 beurteilen

• Grenzwerte

• Erfahrungswerte 

• Rechtliche Vorschriften BGV

• Messungen
• Nachfrage bei der Berufsgenossenschaft

Aufstellen von 
Maßnahmen 
gegen die Ge-
fährdungen

Vermeidung von Gefahrensituationen (Installationen, Unterweisung ...) 
Verhaltensregeln in der Gefahrensituation (Erste Hilfe, Meldung ...) 

Einsatz der PSA (Helm, Handschuhe ...)

Durchführung Genau festlegen: Wer macht was bis wann

Überprüfung Möglichst sofort nach dem Termin

Weiterführung Wenn Gefahren später erkannt werden (z. B. über Krankenstand ...) 
Wenn Gefahren neu dazukommen (neue Werkstoffe, Techniken ...) 

Erkentnisse aus Unfällen 
Neue Gesetze und Vorschriften

Dokumen tation • Ergebnis der Beurteilung

• Ergebnis der Überprüfung

• Maßnahmen

Anpassung In zeitlichen Abständen (halbjährlich, jährlich ...) 
Aus Anlass (neue Geschäftsbereiche, neue Mitarbeiter ...)
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1.2.8 Umgang mit gefährlichen Stoffen

Man unterscheidet folgende Eigenschaften nach dem ChemG:

Akut toxische (giftige) 
Eigenschaften

Chronisch toxische 
( giftige) Eigenschaften

Physikalisch-chemische 
Eigenschaften

Ökologische 
Eigenschaften

• Sehr giftig

•  Giftig 

•  Gesundheitsschädlich 

•  Ätzend

•  Reizend

•  Sensibilisierend

•  Krebs erzeugend 
(kanzerogen) 

•  Fruchtbarkeitsgefährdend 
(reproduktionstoxisch) 

•  Erbgutverändernd 
(mutagen)

• Explosionsgefährlich 

•  Brandfördernd 

•  Hochentzündlich 

•  Leicht entzündlich

•  Entzündlich

• Umweltgefährdend

Alle Menschen, Tiere und 
Pflanzen gehören zur Um-
welt. Unser aller Lebens-
raum ist auch für folgende 
Generationen zu erhalten.

Man unterscheidet:

Gefahrstoffe

Künstliche oder natürliche Stoffe mit ge-
fährlichen Eigenschaften.

Gefährliche Zubereitungen

Gemische, Gemenge oder Lösungen, die 
gefährliche Stoffe enthalten. 

Sicherheitshinweise in Technischen Merk-
blättern, Hinweise auf dem Gebinde oder 
das Sicherheitsdatenblatt weisen auf die 
fachliche Handhabung hin.

Gesetzliche Vorschriften sind zu beachten.

Negative gesundheitliche Auswirkungen:

Für kurze Zeit

Unwohlsein, Brechreiz, Kopfschmerzen

Langzeitwirkungen

Krebs, Entzündungen, chronische Leiden

Überempfindlichkeit

Allergien, Geruchs- oder Geschmacksbe-
einflussung

Gehirn

• akute Vergiftung
• Betäubung des Gehirns
• chronische Vergiftung:
 Gehirnschwund

Augen

• Schleimhaut-
 beschädigung
• Hornhautverätzung
• Grauer Star

Nase

• trockene 
 Schleimhäute

Herz

• Rhythmus-
 störung

Haut

• Ekzeme

Muskeln

• Erschlaffung

Knochenmark

• Leukämie

Atemwege

• Husten
• Bronchitis
• Lungen-
 emphysem

Mund

• trockene Schleimhäute
• Zungenbelag
• Mundgeruch
• Geschmacksstörungen

Leber

Nieren

• Gelbsucht
• akutes Leber-
 versagen

• Nieren-
 entzündung
• Nieren-
 versagen

Magen

• Appetitlosigkeit
• Übelkeit
• Erbrechen

Fortpflanzung

• Fehlgeburt
• Missbildungen
• Sterilität

Nerven

• verminderte Muskelkraft
• vermindertes Gefühl
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